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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 RJ 537/96
Datum 14.04.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 19 RJ 257/99
Datum 19.07.2000

3. Instanz

Datum 16.05.2001

Die Revision der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts
vom 19. Juli 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beteiligten haben einander
auÃ�ergerichtliche Kosten nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die KlÃ¤gerin wendet sich gegen die Anrechnung von Einkommen aus
selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit auf ihre Witwenrente.

Sie hat nach dem Ableben ihres Ehemanns (am 23. Januar 1989) ein gemeinsam
betriebenes Seniorenhaus als Alleininhaberin fortgefÃ¼hrt und nach den
vorgelegten Einkommensteuerbescheiden (EStB) in den jeweiligen
VeranlagungszeitrÃ¤umen (VZ) aus Gewerbebetrieb folgende Gewinne bzw Verluste
erzielt: 1988 â�� DM 8.924, 1989 DM 10.359, 1990 DM 8.509, 1991 â�� DM
963.139, 1992 â�� DM 144.431, 1993 DM 388.932, 1994 DM 179.962, 1995 DM
368.927, 1996 DM 146.877.
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Mit Bescheid vom 6. Juni 1989 bewilligte ihr die Beklagte erstmals ab 1. Februar
1989 Witwenrente; es folgten weitere Bescheide, mit denen aufgrund der
jÃ¤hrlichen Ã�berprÃ¼fung die Hinterbliebenenrente â�� ohne Anrechnung von
Einkommen â�� bis 30. Juni 1995 gezahlt wurde. Nach Vorlage des EStB fÃ¼r den
VZ 1993 stellte die Beklagte nach AnhÃ¶rung mit Bescheid vom 12. Mai 1995 die
Witwenrente rÃ¼ckwirkend ab 1. Juli 1994 neu fest, verminderte die Zahlung der
Witwenrente bis auf die Leistung aus den HÃ¶herversicherungsbeitrÃ¤gen und
forderte eine Ã�berzahlung von DM 11.200,50 zurÃ¼ck. Wegen der in den EStB
ausgewiesenen Gewinne aus Gewerbebetrieb in den folgenden VZ ergab sich
ebenfalls kein Rentenzahlbetrag (Bescheid vom 17. Juli 1996). Im
Widerspruchsverfahren machte die KlÃ¤gerin geltend, die Gewinne der VZ 1993 ff
seien irreal, denn gegenzurechnen sei der fÃ¼r die VZ 1991 und 1992 festgestellte
Millionenverlust. TatsÃ¤chlich zahle sie auch fÃ¼r die VZ 1993 ff keine
Einkommensteuer, denn die Finanzverwaltung berÃ¼cksichtige nach Â§ 10d EStG
den Verlustvortrag, der in den VZ 1991 und 1992 entstanden sei. FÃ¼r das
Sozialrecht kÃ¶nne nichts anderes gelten. Widerspruch, Klage und Berufung blieben
ohne Erfolg (Widerspruchsbescheid vom 1. Juli 1996, Urteil des SG Bayreuth vom
14. April 1999, Urteil des Bayerischen LSG vom 19. Juli 2000).

Das LSG hat die Auffassung vertreten, die Zahlung der Witwenrente sei zutreffend
nach MaÃ�gabe des Â§ 97 Abs 1 SGB VI eingestellt und bisher (zuletzt auf der
Grundlage des EStB fÃ¼r den VZ 1996) nicht wieder aufgenommen worden.
Anzurechnen sei nach Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV der nach den allgemeinen
Gewinnermittlungsvorschriften des EStG ermittelte Gewinn aus selbstÃ¤ndiger
TÃ¤tigkeit. Mit der Gewinnermittlung nach den allgemeinen
Gewinnermittlungsvorschriften des EStG habe aber der Verlustvortrag nach Â§ 10d
EStG nichts zu tun. Er mindere das im jeweiligen VZ zu versteuernde
Gesamteinkommen, indem er von diesem wie eine Sonderausgabe abgezogen
werde. Im AnschluÃ� an die Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 9. September
1993 â�� 5 RJ 60/92 â�� BSGE 73, 77 = SozR 3-2200 Â§ 1248 Nr 9) bestehe eine
ungleiche Behandlung zwischen abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten und SelbstÃ¤ndigen
nicht, denn auch bei diesen werde ein Verlustvortrag bei der Einkommensermittlung
nicht berÃ¼cksichtigt. Es bestÃ¼nden auch keine Bedenken gegen die
rÃ¼ckwirkende Neufeststellung ab 1. Juli 1994 (Â§ 18d Abs 1 SGB IV iVm Â§ 48 SGB
X).

Mit der Revision trÃ¤gt die â�� seit 23. September 2000 wieder verheiratete â��
KlÃ¤gerin vor, entgegen der Meinung des LSG und der Rechtsprechung des BSG
stelle der Verlustabzug keine steuerliche VergÃ¼nstigung dar, die bei der
Einkommensermittlung SelbstÃ¤ndiger nach Â§ 15 SGB IV idF vor dem 1. Januar
1995 unberÃ¼cksichtigt zu bleiben habe. Danach sei die Ausklammerung
steuerlicher VergÃ¼nstigungen ohnehin entfallen. Der Verlustabzug nach Â§ 10d
EStG sei von den FinanzÃ¤mtern von Amts wegen zu berÃ¼cksichtigen. Er sei
Bestandteil der Gewinnermittlung und diene der Steuergerechtigkeit. Denn damit
werde das starre Jahresprinzip der VZ durchbrochen und ermÃ¶glicht,
betriebswirtschaftlich tatsÃ¤chlich entstandene und unvermeidbare Verluste in
spÃ¤teren VZ geltend zu machen. Die Einheitlichkeit der Rechtsordnung gebiete es,
die hinter dem steuerlichen Verlustabzug stehenden gesetzgeberischen Ziele der
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Gleichbehandlung und Gerechtigkeit auch im sozialversicherungsrechtlichen
Bereich zu verwirklichen.

Die KlÃ¤gerin hat schriftsÃ¤tzlich beantragt,
1) das Urteil des Bayerischen LSG vom 19. Juli 2000, das Urteil des SG Bayreuth
vom 14. April 1999 sowie den Bescheid der Beklagten vom 12. Mai 1995 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 1. Juli 1996 sowie des Bescheides vom
17. Juli 1996 aufzuheben,
2) die Beklagte zu verurteilen, der KlÃ¤gerin Ã¼ber den 30. Juni 1994 hinaus
Witwenrente unter BerÃ¼cksichtigung des Verlustabzuges nach Â§ 10d EStG in
gesetzlicher HÃ¶he zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie macht geltend, Â§ 10d EStG sei keine Vorschrift, die bei der Gewinnermittlung
aus Gewerbebetrieb nach den allgemeinen Regelungen des EStG zu
berÃ¼cksichtigen sei. Es werde durch BerÃ¼cksichtigung des Verlustvortrags "wie
eine Sonderausgabe" lediglich das im VZ zu versteuernde Gesamteinkommen
gemindert. Es sei richtig, daÃ� nach Â§ 15 SGB IV idF ab 1. Januar 1995 steuerliche
VergÃ¼nstigungen den bei der Einkommensanrechnung zu berÃ¼cksichtigenden
Gewinn nicht mehr erhÃ¶hten. Gemeint seien jedoch nur diejenigen steuerlichen
VergÃ¼nstigungen, die im Rahmen der Gewinnermittlung nach MaÃ�gabe der Â§Â§
4 bis 9a EStG unter EinschluÃ� eines horizontalen Verlustausgleichs im jeweiligen
VZ ggf den Gewinn des Unternehmens oder des SelbstÃ¤ndigen minderten. Davon
abzugrenzen sei â�� als Durchbrechung des im Steuerrecht maÃ�geblichen
"Abschnittsprinzips" â�� der Verlustabzug nach Â§ 10d EStG, der nicht die
Gewinnermittlung betreffe, sondern die Minderung des zu versteuernden
Einkommens. MaÃ�geblich im Rahmen der Einkommensfeststellung nach Â§ 15 SGB
IV sei aber lediglich der nach steuerrechtlichen Vorschriften festzustellende Gewinn,
nicht aber das zu versteuernde Einkommen. Kompensationen im Bereich des
Steuerrechts, wie der Verlustabzug, welche die individuelle steuerliche
LeistungsfÃ¤higkeit berÃ¼cksichtigten, seien auf das Sozialrecht nicht
Ã¼bertragbar.

II

Die Revision der KlÃ¤gerin ist unbegrÃ¼ndet. Die Vorinstanzen haben zutreffend
die angefochtenen Bescheide der Beklagten bestÃ¤tigt. Der im Revisionsverfahren
von der Beklagten vorgelegte Bescheid vom 27. April 2001 ist allerdings nicht
Gegenstand des Revisionsverfahrens, sondern gilt gemÃ¤Ã� Â§ 171 Abs 2 SGG als
mit der Klage beim SG angefochten.

Die Beklagte hat ohne RechtsverstoÃ� in Anwendung des Â§ 97 SGB VI
rÃ¼ckwirkend ab 1. Juli 1994 Arbeitseinkommen in HÃ¶he der in den VZ 1993 ff
erzielten Gewinne aus Gewerbebetrieb auf die Witwenrente der KlÃ¤gerin in einem
Neufeststellungsverfahren nach Â§ 48 SGB X angerechnet. Die Gewinne in diesem
und den folgenden VZ fÃ¼hren auch unter BerÃ¼cksichtigung des Freibetrages in
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HÃ¶he des 26,4-fachen des aktuellen Rentenwertes sowie einer nur anteiligen
Anrechnung mit einer Quote von 40 vH (Â§ 97 Abs 2 Satz 1 Nr 1, Satz 3 SGB VI)
unter Ausklammerung der Rente aus den HÃ¶herversicherungsbeitrÃ¤gen
rÃ¼ckwirkend zur Einstellung der Rente. Die Ã�berzahlung ist ohne
Vertrauensschutz und ohne ErmessensausÃ¼bung durch die Beklagte zu erstatten
(1). Der Abzug der in den VZ 1991 und 1992 entstandenen Verluste nach MaÃ�gabe
des Â§ 10d EStG in den VZ 1993 ff (Verlustvortrag) ist bei der Feststellung des
Arbeitseinkommens nach Â§ 15 SGB IV nicht zu beachten (2). Die
BerÃ¼cksichtigung dieser Verluste ist nicht verfassungsrechtlich geboten (3).

zu 1) Â§ 97 Abs 1 Satz 1 SGB VI verweist hinsichtlich des zu berÃ¼cksichtigenden
Einkommens auf die Â§Â§ 18a bis 18e SGB IV. Nach Â§ 18a Abs 1 Nr 1 SGB IV sind
bei einer Rente wegen Todes ua Erwerbseinkommen zu berÃ¼cksichtigen, die in Â§
18a Abs 2 Satz 1 SGB IV nÃ¤her als Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und
vergleichbares Einkommen definiert sind. MaÃ�gebend ist grundsÃ¤tzlich das
monatliche Einkommen (Â§ 18b Abs 1 SGB IV), bei Erwerbseinkommen allerdings
das des letzten Kalenderjahres, geteilt durch die Zahl der Kalendermonate, in denen
es erzielt wurde (Â§ 18b Abs 2 Satz 1 SGB IV) und gekÃ¼rzt um die BetrÃ¤ge nach 
Â§ 18b Abs 5 Nr 1 SGB IV. EinkommensÃ¤nderungen sind erst vom Zeitpunkt der
nÃ¤chsten Rentenanpassung an zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 18d Abs 1 Satz 1 SGB IV).
Arbeitsentgelt wird aus einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung erzielt (Â§ 14 SGB IV),
wogegen das Arbeitseinkommen nach Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV (frÃ¼her nur Satz
1) in der seit Inkrafttreten des SGB IV unverÃ¤nderten Fassung "der nach den
allgemeinenGewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelte
Gewinn aus einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit" ist. Der Begriff "selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit" in Â§ 15 SGB IV umfaÃ�t, wie von der Rechtsprechung wiederholt
entschieden, alle typischerweise mit persÃ¶nlichem Einsatz verbundenen
Einkunftsarten; das sind nach dem Katalog des Â§ 2 Abs 1 Satz 1 Nr 1 bis 3 EStG
EinkÃ¼nfte aus Land- und Forstwirtschaft (Â§ 13 EStG), EinkÃ¼nfte aus
Gewerbebetrieb (Â§ 15 EStG) sowie EinkÃ¼nfte aus selbstÃ¤ndiger Arbeit (Â§ 18
EStG) sowie diesen gleichgestellte EinkÃ¼nfte (vgl Senatsurteil vom 22. September
1999 â�� B 5 RJ 52/98 R â�� SozR 3-2600 Â§ 243 Nr 7 mwN). Das Seniorenhaus ist
ein Gewerbebetrieb im Sinne des Einkommensteuerrechts (vgl die Definition des Â§
15 Abs 2 Satz 1 EStG), entsprechend werden Gewinne aus Gewerbebetrieb erzielt.

Die mit Wirkung ab 1. Januar 1995 erfolgte Neufassung des Â§ 15 SGB IV durch Art
3 Nr 2 ASRG 1995 (BGBl I 1994, 1890) ist nicht entscheidungserheblich. Â§ 15 Satz
1 SGB IV aF blieb unverÃ¤ndert. Dessen Satz 2 ("Bei der Ermittlung des Gewinns
sind steuerliche VergÃ¼nstigungen unberÃ¼cksichtigt zu lassen und
VerÃ¤uÃ�erungsgewinne abzuziehen") wurde ersatzlos gestrichen und durch Â§ 15
Abs 1 Satz 2 SGB IV nF ersetzt ("Einkommen ist als Arbeitseinkommen zu werten,
wenn es als solches nach dem Einkommensteuerrecht zu bewerten ist"). Die
BegrÃ¼ndung im Gesetzentwurf (BT-Drucks 12/5700 S 92, zu Art 3 Nr 2) fÃ¼hrt
dazu an, daÃ� die ersatzlose Streichung des Â§ 15 Satz 2 SGB IV aF aus GrÃ¼nden
der PraktikabilitÃ¤t erfolge. Mit der EinfÃ¼gung des Â§ 15 Abs 1 Satz 2 SGB IV solle
nunmehr (bei unterschiedlichen Wertungen) allein das Einkommensteuerrecht
maÃ�geblich sein, womit "eine volle ParallelitÃ¤t von Einkommensteuerrecht und
Sozialversicherungsrecht sowohl bei der Zuordnung zum Arbeitseinkommen als
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auch bei der HÃ¶he des Arbeitseinkommens erreicht wird". Der Verlustabzug ist,
wie noch auszufÃ¼hren ist, keine steuerliche VergÃ¼nstigung bei der Ermittlung
des Gewinns nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des
Einkommensteuerrechts. Die Streichung des Â§ 15 Satz 2 SGB IV aF ist deshalb
irrelevant. Wegen der eigenen Arbeitsleistung der KlÃ¤gerin in ihrem
Gewerbebetrieb besteht im vorliegenden Fall aber auch keine Divergenz zwischen
der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Wertung der erzielten
Gewinne.

Die "allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts", auf
die Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV â�� dynamisch â�� verweist, sind im EStG
niedergelegt. Die Zentralnorm fÃ¼r die Einkommensbesteuerung â�� Â§ 2 EStG â��
in der fÃ¼r die hier in Betracht kommenden VZ 1993 bis 1996 maÃ�geblichen
Fassung zeigt ua die Verfahrensschritte zur Feststellung des zu versteuernden
Einkommens und Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer auf.
Ausgangspunkt sind die sieben der Einkommensteuer unterliegenden
Einkunftsarten (Â§ 2 Abs 1 Satz 1 Nr 1 bis 7 EStG), darunter EinkÃ¼nfte aus
Gewerbebetrieb (Nr 2). Zu welcher Einkunftsart die EinkÃ¼nfte im einzelnen Fall
gehÃ¶ren, bestimmt sich nach den Â§Â§ 13 bis 24 EStG (Â§ 2 Abs 1 Satz 2 EStG),
hier also nach Â§ 15 EStG. Â§ 2 Abs 2 EStG teilt die einzelnen EinkÃ¼nfte in zwei
Gruppen. Bei EinkÃ¼nften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbstÃ¤ndiger Arbeit sind EinkÃ¼nfte der nach MaÃ�gabe der Â§Â§ 4 bis 7g EStG
festzustellende Gewinn (Nr 1), bei den anderen Einkunftsarten der nach MaÃ�gabe
der Â§Â§ 8 bis 9a EStG festzustellende Ã�berschuÃ� der Einnahmen Ã¼ber die
Werbungskosten. Die "allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des
Einkommensteuerrechts" sind deshalb fÃ¼r die Einkommensarten des Â§ 2 Abs 1
Satz 1 Nr 1 bis 3 EStG, die Â§Â§ 4 bis 7g EStG, dh der Gewinn ist grundsÃ¤tzlich
durch Vergleich des BetriebsvermÃ¶gens am Ende des Wirtschaftsjahres mit dem
BetriebsvermÃ¶gen am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen, festzustellen.
FÃ¼r die anderen Einkunftsarten sind die Â§Â§ 8 bis 9a EStG heranzuziehen, dh es
ist grundsÃ¤tzlich eine GegenÃ¼berstellung der Einnahmen und der Ausgaben
(einschlieÃ�lich der Werbungskosten) vorzunehmen und das Zu- und AbfluÃ�prinzip
im VZ zu beachten.

Die "allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts"
beziehen sich stets auf einen definierten Gewinnermittlungszeitraum, das
Wirtschaftsjahr, das in der Regel mit dem Kalenderjahr identisch ist. Nach Â§ 2 Abs
7 EStG ist die Einkommensteuer eine Jahressteuer (Satz 1). Die Grundlagen fÃ¼r
ihre Festsetzung â�� also auch den nach den genannten Vorschriften zu
ermittelnden Gewinn â�� sind jeweils fÃ¼r ein Kalenderjahr zu ermitteln (Satz 2).
Konsequent erfolgt deshalb die Veranlagung zur Einkommensteuer fÃ¼r das
Kalenderjahr, den VZ (Â§ 25 EStG) und die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des VZ
(Â§ 36 Abs 1 EStG). Die fÃ¼r die KlÃ¤gerin vorgeschriebene Gewinnermittlung
durch BetriebsvermÃ¶gensvergleich nach Â§ 4 Abs 1 EStG stellt auf das
Wirtschaftsjahr ab. Dabei ist nach Â§ 4a Abs 1 Satz 2 Nr 3 EStG bei
Gewerbetreibenden, deren Firma nicht in das Handelsregister eingetragen ist, das
Wirtschaftsjahr stets identisch mit dem Kalenderjahr (vgl Senatsurteil vom 22.
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September 1999 â�� B 5 RJ 54/98 R â�� SozR 3-2600 Â§ 34 Nr 2). SÃ¤mtlichen
genannten Regelungen liegt das Prinzip der sog (Jahres-)Abschnittsbesteuerung
zugrunde.

Zu den "allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts"
zÃ¤hlt der horizontale und eingeschrÃ¤nkt auch der vertikale Verlustausgleich â��
im jeweiligen VZ â�� nach Â§ 2 Abs 3 EStG (idF des Gesetzes vom 25. Februar 1992,
BGBl I 297, mit Wirkung vom 29. Februar 1992 bis zum VZ 1998, die Begrenzungen
des vertikalen Verlustausgleichs ab dem VZ 1999 durch das StEntlG
1999/2000/2002 vom 24. MÃ¤rz 1999, BGBl I 402, sind im vorliegenden Fall
unbeachtlich). Danach ist nur "die Summe der EinkÃ¼nfte, vermindert um den
Altersentlastungsbetrag und den Abzug nach Â§ 13 Abs 3, der Gesamtbetrag der
EinkÃ¼nfte", was bedeutet, daÃ� positive wie negative EinkÃ¼nfte (dh Verluste)
innerhalb einer Einkunftsart (horizontal) verrechnet werden und, falls danach noch
Verluste bestehen, dies auch mit Gewinnen aus den anderen Einkunftsarten
(vertikal) mÃ¶glich ist. Im Rahmen der Gewinnermittlung nach Â§ 15 Abs 1 Satz 1
SGB IV ist auch ein vertikaler Verlustausgleich im jeweiligen VZ zu beachten,
allerdings nur innerhalb der drei Einkunftsarten des Â§ 2 Abs 1 Satz 1 Nr 1 bis 3
EStG, denn nur diese sind in Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV unter den sozialrechtlichen
Begriffen des "Arbeitseinkommens" bzw des "Gewinns aus einer selbstÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit" zusammengefaÃ�t (vgl BSG Urteil vom 17. Juli 1985 â�� 1 RA 41/84 â�� 
BSGE 58, 277, 280 f = SozR 2100 Â§ 15 Nr 8; Anmerkung von Martens, SGb 1986,
212, 219; ebenso Lehner/Stellmacher, SGb 1995, 100, 104).

Die Beklagte hat diese GrundsÃ¤tze bei der Feststellung des anrechenbaren
Gewinns aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit beachtet. Die KlÃ¤gerin hat in den hier
maÃ�geblichen VZ 1993 ff nach den vorgelegten EStB folgende nach den
allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelte
Gewinne aus Gewerbebetrieb erzielt: 1993 DM 388.932, 1994 DM 179.962, 1995
DM 368.927, 1996 DM 146.877. Die Anrechnung dieser (nach MaÃ�gabe des Â§ 18b
Abs 5 SGB IV auf NettobetrÃ¤ge gekÃ¼rzten) Gewinne gemÃ¤Ã� Â§ 97 SGB VI
fÃ¼hrt auch nach Abzug des Freibetrages nach Â§ 97 Abs 2 Satz 1 Nr 1 SGB VI und
einer Anrechnung des verbleibenden Restes mit einer Quote von 40 vH (Â§ 97 Abs 2
Satz 3 SGB VI, die gÃ¼nstigeren Quoten nach der Ã�bergangsvorschrift des Â§ 314
Abs 3 SGB VI waren bereits ab Februar 1993 nicht mehr anwendbar) bis auf die
Rente aus den HÃ¶herversicherungsbeitrÃ¤gen zur Einstellung der Rente. Die
Gewinne des VZ 1993 wirkten sich erstmals im Rentenbezugsjahr 1994 aus, da
jeweils auf das Erwerbseinkommen des letzten Kalenderjahres abzustellen ist, Â§
18b Abs 2 Satz 1 SGB IV. Eine Neufeststellung wegen Ã�nderung der fÃ¼r die
RentengewÃ¤hrung maÃ�geblichen VerhÃ¤ltnisse im Verwaltungsverfahren nach Â§
48 SGB X durfte jedoch nach Â§ 18d Abs 1 Satz 1 SGB IV erst vom Zeitpunkt der
nÃ¤chsten Rentenanpassung an erfolgen, also ab 1. Juli 1994. Die Beklagte konnte
die Neufeststellung im streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid ohne
ErmessensausÃ¼bung auf die Vergangenheit erstrecken. Denn nach Â§ 48 Abs 1
Satz 2 Nr 3 SGB X "soll" der Verwaltungsakt (rÃ¼ckwirkend) vom Zeitpunkt der
Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse ua dann aufgehoben werden, wenn nach ErlaÃ� des
Verwaltungsaktes Einkommen erzielt wurde, das zum Wegfall oder zur Minderung
des Anspruchs gefÃ¼hrt haben wÃ¼rde. Dies bedeutet, daÃ� bei dem hier
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vorliegenden typischen Fall der BerÃ¼cksichtigung laufender Arbeitseinkommen
stets eine rÃ¼ckwirkende Einkommensanrechnung (mit einer ohnehin gewÃ¤hrten
Schonfrist von in der Regel einem halben Jahr) zulÃ¤ssig ist. Ein atypischer Fall, bei
dem die BehÃ¶rde ihr Ermessen hinsichtlich der rÃ¼ckwirkenden Aufhebung
auszuÃ¼ben und im Bescheid darzulegen hat (Â§ 35 Abs 1 Satz 3 SGB X) liegt â��
wie bereits von den Vorinstanzen zutreffend ausgefÃ¼hrt worden ist â�� nicht vor.
Die Pflicht der KlÃ¤gerin, die Ã�berzahlung zu erstatten, folgt zwingend aus Â§ 50
Abs 1 Satz 1 SGB X.

zu 2) Der Verlustabzug nach Â§ 10d EStG idF des StRefG 1990 vom 25. Juli 1988
(BGBl I 1093) fÃ¼r den VZ 1993 und idF des StandOG vom 13. September 1993
(BGBl I 1569) fÃ¼r die hier einschlÃ¤gigen VZ 1994 bis 1998 (die grundlegende
Neufassung ab dem VZ 1999 durch das StEntlG 1999/2000/2002 ist fÃ¼r den
vorliegenden Fall irrelevant) zÃ¤hlt nach Gesetzeswortlaut und Systematik des EStG
nicht "zu den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des
Einkommensteuerrechts", die, wie aufgezeigt, der Durchsetzung des Prinzips der
(Jahres-)Abschnittsbesteuerung dienen. Vielmehr ermÃ¶glicht Â§ 10d EStG das
Gegenteil, nÃ¤mlich die Durchbrechung dieses Prinzips.

Im Wege des abdingbaren "VerlustrÃ¼cktrags" werden im
Gewinnermittlungszeitraum festgestellte Verluste in den vorletzten VZ, ein ggf
verbleibender Rest in den letzten VZ Ã¼bertragen und die Einkommensteuer in
AbÃ¤nderung der ergangenen Bescheide neu festgestellt (Â§ 10d Abs 1 EStG). Ist
der Verlust damit noch nicht ausgeglichen oder wurde auf den VerlustrÃ¼cktrag
nach Â§ 10d Abs 1 EStG verzichtet, erfolgt (fÃ¼r ab dem VZ 1985 entstandene
Verluste zeitlich unbegrenzt) ein "Verlustvortrag" in die folgenden VZ dergestalt,
daÃ� der Verlust jeweils "wie Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der EinkÃ¼nfte"
abzuziehen ist (Â§ 10d Abs 2 EStG), dh bis zu deren Egalisierung, und nur ein
verbleibender Verlust wird in gleicher Weise in den folgenden VZ berÃ¼cksichtigt.
Das Prinzip der (Jahres-)Abschnittsbesteuerung hat zur Folge, daÃ� sich
schwankende Jahreseinkommen eines SelbstÃ¤ndigen im Vergleich zu einer (nach
dem EStG unzulÃ¤ssigen) Einkommensermittlung, die sich am Durchschnitt
mehrerer Jahre orientiert, negativ auswirken kÃ¶nnen, zB weil GrundfreibetrÃ¤ge
(Steuerfreiheit des Existenzminimums) nicht ausgenutzt werden kÃ¶nnen und ein
progressiver Steuertarif in Jahren mit Gewinnspitzen zu einer Ã¼berproportionalen
Besteuerung fÃ¼hrt. Ohne den Verlustausgleich Ã¼ber mehrere Jahre hinweg
wÃ¼rden betriebswirtschaftlich tatsÃ¤chlich entstandene Verluste bei der
steuerlichen LeistungsfÃ¤higkeit des Steuerpflichtigen nicht berÃ¼cksichtigt. Dient
der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung der Ã�berschaubarkeit und Klarheit
bezÃ¼glich des Sachverhalts und der anzuwendenden Vorschriften (vgl BVerfG
Beschluss vom 3. Juni 1987 â�� 1 BvL 5/81 â�� BVerfGE 75, 361, 367 f) und damit
der Rechtssicherheit und VerwaltungspraktikabilitÃ¤t, hat der Verlustabzug nach Â§
10d EStG die teilweise Verwirklichung des Grundsatzes des
abschnittsÃ¼bergreifenden Nettoprinzips zum Ziel. Das abschnittsÃ¼bergreifende
Nettoprinzip ist Ausdruck der materiellen Richtigkeit des Steueranspruchs, der an
der LeistungsfÃ¤higkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtet sein muÃ�, um nicht
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz und das Rechtsstaatsprinzip zu verstoÃ�en
(BVerfG Beschluss vom 23. Januar 1990 â�� 1 BvL 44/86 ua â�� BVerfGE 81, 228,
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236 f mwN). Rechtssicherheit und materielle Gerechtigkeit sind gleichermaÃ�en
wesentliche Bestandteile des Rechtsstaatsprinzips und kÃ¶nnen deshalb in
Widerstreit geraten. Zwischen beiden schafft der Gesetzgeber durch Â§ 10d EStG in
seinen jeweiligen Fassungen im Rahmen seines Gestaltungsspielraums, der auch
konjunkturelle Belange berÃ¼cksichtigen kann, den notwendigen Ausgleich (BVerfG
Beschluss vom 22. Juli 1991 â�� 1 BvR 3138/89 â�� DStR 1991, 1278, 1279). Die
Regelung des Â§ 10d EStG ist deshalb ein innerhalb des Steuerrechts
verfassungsrechtlich weitgehend gebotenes Korrektiv und nur bei genereller
Betrachtung eine "steuerliche VergÃ¼nstigung" (iS des Â§ 15 Satz 2 SGB IV aF).
Indes handelt es sich nicht um eine steuerliche VergÃ¼nstigung im Rahmen der
hier allein maÃ�geblichen "allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des
Einkommensteuerrechts" (wie zB eine Sonderabschreibung mit
Subventionscharakter, die aber in der Regel auch zu einem Verlustvortrag in die
folgenden VZ fÃ¼hrt). Der Senat prÃ¤zisiert insoweit seine im Urteil vom 9.
September 1993 â�� 5 RJ 60/92 â�� (BSGE 73, 77 = SozR 3-2200 Â§ 1248 Nr 9)
vertretene Rechtsauffassung.

Der Verlustabzug nach Â§ 10d EStG in der hier maÃ�geblichen Fassung erfolgt "wie
eine Sonderausgabe" vom "Gesamtbetrag der EinkÃ¼nfte". Er ist aber keine
Sonderausgabe, sondern vermindert die Summe der EinkÃ¼nfte aus allen
Einkunftsarten (Â§ 2 Abs 3 EStG). Denn der Gesamtbetrag der EinkÃ¼nfte,
vermindert um die Sonderausgaben und die auÃ�ergewÃ¶hnlichen Belastungen, ist
das Einkommen (Â§ 2 Abs 4 EStG). An dieser Stelle im Verlauf der Feststellung des
zu versteuernden Einkommens (es folgt noch in einem weiteren Schritt der Abzug
des Kinderfreibetrages und des Haushaltsfreibetrages nach Â§ 2 Abs 5 EStG), das
dann der tariflichen Einkommensteuer nach Â§ 2 Abs 6 EStG unterliegt, erfolgt also
der Abzug. Mit der vorangegangenen Feststellung des Gewinns nach den
"allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts" haben
diese weiteren Verfahrensabschnitte zur Ermittlung des zu versteuernden
Einkommens nichts zu tun (vgl auch Merten in: GemeinschaftsKomm, SGB IV, 1992,
Â§ 15 RdNr 35 f; Lehner/Stellmacher, SGb 1995, 100, 103). Bei der Feststellung des
Gewinns aus einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit iS des Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV wird
der Verlustabzug deshalb ebensowenig berÃ¼cksichtigt wie alle sonstigen
AbzÃ¼ge von der Summe der EinkÃ¼nfte, die das zu versteuernde Einkommen
mindern (zB Altersentlastungsbetrag, Sonderausgaben, auÃ�ergewÃ¶hnliche
Belastungen, SteuerbegÃ¼nstigungen fÃ¼r Wohnzwecke, Kinderfreibetrag,
Haushaltsfreibetrag, HÃ¤rteausgleiche etc). Die (fÃ¼r die hier maÃ�geblichen VZ
1993 bis 1996) noch nicht einschlÃ¤gige Neufassung der Â§Â§ 2 und 10d EStG
durch das StEntlG 1999/2000/2002 vom 24. MÃ¤rz 1999 (BGBl I 402) fÃ¼hrt diese
Systematik fort. VerlustvortrÃ¤ge sind nach Â§ 10d Abs 2 Satz 1 und 2 EStG nF vom
Gesamtbetrag der EinkÃ¼nfte vorrangig vor Sonderausgaben,
auÃ�ergewÃ¶hnlichen Belastungen und sonstigen AbzugsbetrÃ¤gen abzuziehen.
Der Abzug findet deshalb im gleichen Verfahrensabschnitt zur Feststellung des zu
versteuernden Einkommens statt, dh bei der Feststellung des "Einkommens" nach 
Â§ 2 Abs 4 EStG.

zu 3) Der AusschluÃ� des abschnittsÃ¼bergreifenden Verlustausgleichs (nach der
Terminologie des Â§ 10d EStG nF des VerlustrÃ¼ck- und Verlustvortrags) durch das
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Abstellen auf die nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des EStG
ermittelten positiven EinkÃ¼nfte des letzten Kalenderjahres aus selbstÃ¤ndiger
ErwerbstÃ¤tigkeit (Â§ 18b Abs 2 Satz 1, Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV) verletzt kein
Verfassungsrecht. Insbesondere liegt kein VerstoÃ� gegen den Gleichheitssatz vor.
Dabei ist nicht nur â�� wie vom LSG ausgefÃ¼hrt â�� an die Vergleichsgruppe der
abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten anzuknÃ¼pfen. In Betracht kommt Art 3 Abs 1 GG als
PrÃ¼fungsmaÃ�stab auch deshalb, weil eine Ungleichbehandlung mit der Gruppe
derjenigen SelbstÃ¤ndigen vorliegt, die (mehr oder weniger zufÃ¤llig) von starken
jÃ¤hrlichen Einkommensschwankungen mit "negativen" EinkÃ¼nften verschont
blieben und in den einzelnen VZ keine hÃ¶heren EinkÃ¼nfte erzielen als die
KlÃ¤gerin im Durchschnitt der Jahre. Jene erhalten im Gegensatz zur Gruppe der
SelbstÃ¤ndigen mit stark schwankenden Jahreseinkommen die
Hinterbliebenenrente ohne wesentliche KÃ¼rzungen. Auch die Eigentumsgarantie
des Art 14 Abs 1 GG kann tangiert sein, weniger mit Blick auf die
Hinterbliebenenrente (sie unterfÃ¤llt nicht der Eigentumsgarantie des GG â�� vgl
BVerfG Beschluss vom 18. Februar 1998 â�� 1 BvR 1318/86 ua â�� BVerfGE 97, 271
, 283 ff = SozR 3-2940 Â§ 58 Nr 1) als mit Blick auf das eventuell eingesetzte
Eigenkapital zum Ausgleich der Verluste. Denn dieses kann, da die Gewinne der
spÃ¤teren VZ wegen der RentenkÃ¼rzung in den Konsum flieÃ�en, nicht oder nur
teilweise zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. Auch der Hinweis der KlÃ¤gerin auf den
Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Rechtsordnung, womit sie (sinngemÃ¤Ã�) eine
Verletzung des Rechtsstaatsprinzips (Art 20 Abs 1 GG) rÃ¼gt, ist nicht von der Hand
zu weisen. Denn die rechtlichen ErwÃ¤gungen, welche den
abschnittsÃ¼bergreifenden Verlustabzug im Steuerrecht nahezu zwingend
gebieten, kÃ¶nnten auch fÃ¼r das Sozialrecht Bedeutung haben; die
NichtberÃ¼cksichtigung des abschnittsÃ¼bergreifenden Verlustabzugs kÃ¶nnte die
GrundsÃ¤tze der VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit und Gerechtigkeit verletzen.

In Ã�bereinstimmung mit dem Urteil des 10. Senats des BSG zum AusschluÃ� des
Verlustabzugs nach Â§ 11 Abs 1 BKGG aF vom 8. Dezember 1993 â�� 10 RKg 2/93
â�� DBlR 4094, BKGG/Â§ 11, das sich wiederum weitgehend an der Entscheidung
des BVerfG vom 29. Mai 1990 (1 BvL 20/84 ua â�� BVerfGE 82, 60, 98, 102 ff = 
SozR 3-5870 Â§ 10 Nr 1) orientiert, bestehen jedoch gewichtige GrÃ¼nde, bei der
Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten nur auf die Gewinne
SelbstÃ¤ndiger im VZ des Vorjahres abzustellen und weder einen VerlustrÃ¼cktrag
noch einen Verlustvortrag zuzulassen. Bereits die gesetzliche Regelung kommt
SelbstÃ¤ndigen nunmehr weitgehend entgegen. Da ab dem VZ 1994 (fÃ¼r
Leistungen ab dem 1. Januar 1995 bzw Neufeststellungen ab 1. Juli 1995)
steuerliche VergÃ¼nstigungen, die in den allgemeinen
Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts mannigfach enthalten
sind (zB Sonderabschreibungen), sich nicht mehr einkommenserhÃ¶hend
auswirken, toleriert es der Gesetzgeber, daÃ� SteuervergÃ¼nstigungen auf
Sozialleistungen jedenfalls im ersten VZ durchschlagen. Da ferner, wie
ausgefÃ¼hrt, sowohl der horizontale als auch â�� mit EinschrÃ¤nkungen â�� der
vertikale Verlustausgleich im jeweiligen VZ berÃ¼cksichtigt werden, ist die
ParallelitÃ¤t von Einkommensteuerrecht und Sozialrecht bei der Gewinnermittlung
weitgehend hergestellt. Der Hintergrund des abschnittsÃ¼bergreifenden
Verlustabzugs sind meist Sonderabschreibungen mit Subventionscharakter. So war
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es auch im Falle der KlÃ¤gerin, die â�� wie der im Revisionsverfahren vorgelegten
Stellungnahme ihres Steuerberaters vom 10. Mai 2001 zu entnehmen ist â�� fÃ¼r
Ihre Investitionen die Sonderabschreibungen des ZonenrandfÃ¶rderungsgesetzes in
Anspruch genommen hat, wobei die durch den Verlustvortrag erzielten
Steuerersparnisse in den hier streitigen ZeitrÃ¤umen ein Mehrfaches der
RentenkÃ¼rzung betragen haben dÃ¼rften. Das Verbot, solche "fiktiven Verluste"
auch in den folgenden VZ im Rahmen des Â§ 15 Abs 1 SGB IV zu berÃ¼cksichtigen,
ist in jedem Falle sachgerecht, denn objektiv (dh Ã¼ber die regulÃ¤re Abschreibung
hinausgehend) hat sich die wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit der Hinterbliebenen
nicht gemindert. Durch das generelle Verbot des abschnittsÃ¼bergreifenden
Verlustausgleichs bei der Feststellung des Gewinns nach Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV
wird aber auch verhindert, durch Ausnutzung steuerlicher
GestaltungsmÃ¶glichkeiten die KÃ¼rzung der Hinterbliebenenrente zu umgehen.
Dies gilt vor allem fÃ¼r den VerlustrÃ¼cktrag, der zur rÃ¼ckwirkenden
Neufeststellung des EStB und damit der Hinterbliebenenrente fÃ¼hren wÃ¼rde.
Wenn allerdings â�� wofÃ¼r im Fall der KlÃ¤gerin keine Anhaltspunkte vorliegen
â�� "reale Verluste" entstanden sind, die in spÃ¤teren VZ wieder erwirtschaftet und
ausgeglichen werden mÃ¼ssen, kÃ¶nnte bezweifelt werden, ob fÃ¼r den gezielten
AusschluÃ� des abschnittsÃ¼bergreifenden Verlustausgleichs ein sachlicher Grund
besteht. Denn das abschnittsÃ¼bergreifende Nettoprinzip und der dahinter
stehende Gedanke, die wirkliche LeistungsfÃ¤higkeit des SteuerbÃ¼rgers zu
berÃ¼cksichtigen, gilt in vergleichbarer Weise auch fÃ¼r die Feststellung der
individuellen Bedarfslage bzw der eigenen LeistungsfÃ¤higkeit des SelbstÃ¤ndigen
aus ErwerbstÃ¤tigkeit, die zur Minderung bzw Einstellung der
Hinterbliebenenversorgung fÃ¼hrt. Doch auch dann ist die Regelung gerechtfertigt,
weil das Nebeneinander "fiktiver" und "realer" Verluste, die Jahr fÃ¼r Jahr entstehen
und (in den hier maÃ�geblichen VZ) zwei Jahre zurÃ¼ck- und eine beliebige Zahl
von Jahren vorgetragen werden kÃ¶nnen, zu einem unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen und
nicht zu bewÃ¤ltigenden Verwaltungsaufwand fÃ¼hren wÃ¼rde. Ohnehin wird mit 
Â§ 18b Abs 2 Satz 1 SGB IV das der RentengewÃ¤hrung zugrundeliegende
Monatsprinzip bereits durch das Jahresprinzip ersetzt. Bei der Ausgestaltung der
Regelung des Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV konnte der Gesetzgeber der
VerwaltungspraktikabilitÃ¤t das entscheidende Gewicht beimessen und die
mÃ¶gliche Ungerechtigkeit im Einzelfall an dem Verwaltungsaufwand messen, der
dadurch entstehen wÃ¼rde, daÃ� die RentenversicherungstrÃ¤ger zur
"Auseinanderrechnung" der fiktiven und realen Verluste wirtschaftliche und
steuerliche Ermittlungen und Wertungen vornehmen mÃ¼Ã�ten, fÃ¼r die sie erst
sachlich und personell ausgestattet werden mÃ¼Ã�ten. Der dadurch verursachte
Verwaltungsaufwand â�� auch fÃ¼r die streitigen Verfahren â�� wÃ¼rde den mit
der Anrechnungsregelung verfolgten Einsparungseffekt zu einem erheblichen Teil
wieder zunichte machen. Im Ã¼brigen kennen das Sozialrecht und das Recht der
sozialen Transferleistungen aus den gleichen wohlerwogenen GrÃ¼nden noch weit
schÃ¤rfere EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r einen Verlustausgleich und die Anrechnung
"negativer" EinkÃ¼nfte als Â§ 15 Abs 1 Satz 1 SGB IV in der hier vertretenen
Auslegung (vgl zB Â§ 11 Abs 1 BKGG aF, Â§ 6 Abs 1 BErzGG und Â§ 21 Abs 1
BAfÃ¶G, Â§ 76 BSHG iVm Â§ 4 der DVO vom 28. November 1962 idF vom 23.
November 1976 (BGBl I 3234), Â§ 10 Abs 1 WoGG). Alle genannten Regelungen
schlieÃ�en generell den vertikalen sowie den abschnittsÃ¼bergreifenden
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Verlustausgleich aus und steuerliche VergÃ¼nstigungen mindern selbst im ersten
VZ nicht das anzurechnende Einkommen. Zusammenfassend ist somit festzuhalten,
daÃ� es weder aus dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Rechtsordnung noch
aus sonstigen verfassungsrechtlichen GrÃ¼nden geboten ist, die durch Â§ 10d EStG
ermÃ¶glichte Durchbrechung des Prinzips der sog (Jahres-)Abschnittsbesteuerung
auf das Sozialrecht zu Ã¼bertragen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 27.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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